
Betriebliche und private Altersversorgung

Ebenso wie beim betrieblichen Typ können die Mitglieder die Art und Weise der 
Anlage des Vermögens wählen. Die Berechnung der Leistungshöhe und der Inhalt 
der Leistungen in diesem Typ sind die gleichen wie die im betrieblichen Typ.

Wenn ein Mitglied dieser Altersvorsorge eine Beschäftigung bei einem Arbeitge­
ber aufnimmt, kann er das Kapitalvermögen für sich selbst in die beitragsbezogene 
Altersvorsorge des betrieblichen Typs, die der Arbeitgeber durchführt, einbringen.

III. Andere private Rente

Man kann mit einem Kreditinstitut (z.B. einer Lebensversicherungsgesellschaft, 
der „Japan Post44) einen Vertrag für die private Rente abschließen. Diese privaten 
Renten gliedern sich je nach der Dauer der Rentenleistungen in mehrere Gruppen.270 
In der Regel wird eine Rente über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 10 Jahre) unab­
hängig von Leben und Tod des Versicherten geleistet.271 Wenn ein Versicherter in 
diesem Zeitraum gestorben ist, können seine Hinterbliebenen die noch nicht geleiste­
te Rente erhalten. Einige private Renten können nach Ablauf dieses Zeitraums ohne 
oder mit Frist weiter geleistet werden, solange der Versicherte lebt. Während die 
Höhe einiger privater Renten nach Beginn der Rente allmählich steigt, bleibt die der 
anderen privaten Renten auf einer bestimmten Höhe unverändert. Die ersteren Ren­
ten können für die Steigerung des Preisniveaus besser Vorsorgen. Die Beitragshöhe 
hängt von Inhalt und Umfang der Leistung sowie dem Geschlecht und Alter des 
Versicherten zur Zeit des Vertragsabschlusses ab. Versicherte können nach dem 
Steuerrecht die Beiträge (höchstens 50.000 Yen [360 Euro] pro Jahr) von ihrem Ein­
kommen abziehen.

Nach dem Ergebnis einer Umfrage, die im Jahr 2004 durchgeführt wurde, haben 
17,3 % der Befragten einen Vertrag für die private Rente mit einer Lebensversiche­
rungsgesellschaft, der Japan Post oder einer Wohlfahrtsgenossenschaft geschlossen. 
Dieser Anteil betrug im Jahr 1990 10,3 %.272

an den Volksrentenfonds von dieser Obergrenze abgezogen. Für die Arbeitnehmer gilt eine 
Obergrenze von 18.000 Yen (ca. 130 Euro) pro Monat.

270 Vgl. Japanisches Institut für Lebensversicherung, Art der Lebensversicherung - Private Ren­
tenversicherung.

271 Es gibt einige private Renten, die geleistet werden, solange der Versicherte oder sein Ehegatte 
lebt. Bei diesen Renten gibt es keinen solchen Zeitraum.

272 Japanisches Institut für Lebensversicherung (Fn. 227), S. 29.
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In Japan spielt die gesetzliche Rentenversicherung die Hauptrolle in der Alterssi­
cherung.273

Es wird angenommen, dass betriebliche und private Altersvorsorge darauf abzie­
len, die gesetzliche Rentenversicherung zu ergänzen und ein noch besseres Leben im 
Alter zu ermöglichen.

In Deutschland gewinnen betriebliche und private Altersvorsorge in erheblichem 
Maße an Bedeutung, weil die gesetzliche Rentenversicherung wegen des demografi­
schen Wandels das bisherige Rentenniveau nicht mehr gewährleisten kann. Durch 
das Altersvermögensgesetz (AVmG)274 aus dem Jahr 2001 ist ein wichtiger Schritt 
zum Ausbau der privaten und betrieblichen Altersvorsorge getan worden, um das 
sinkende Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung zu kompensieren. Das 
bedeutet, dass betriebliche und private Altersvorsorge künftig keine ergänzende, 
sondern zunehmend eine ersetzende Funktion haben werden.

Auch in Japan wurde durch die Reformgesetze275, die im Jahr 2000 und 2004 in 
Kraft traten, entschieden, dass das Rentenniveau langfristig gesenkt wird. Diese Ni­
veausenkung setzte jedoch voraus, dass das angemessene Rentenniveau, das grund­
sätzlich den Lebensbedarf im Alter decken kann, auch künftig gewährleistet werden 
kann.

Trotzdem wurde eine umfangreiche Reform der betrieblichen und privaten Al­
tersvorsorge auch in Japan durchgeführt. Der Grund für diese Reform lag nicht im 
sinkenden Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern in den Pro­
blemen, die das bisherige System der betrieblichen Altersvorsorge enthielt.

Dieser grundsätzliche Unterschied führte zur unterschiedlichen steuerlichen För­
derung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge in beiden Ländern. In Deutsch­
land wird die private Altersvorsorge steuerlich gefördert, die die gesetzliche Renten­
versicherung teilweise ersetzen kann. Deshalb ist die nach dem Alterseinkünftege-
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IV. Schlussbemerkung

273 Der Anteil der Renteneinkommen am Gesamteinkommen von Haushalten, die aus Personen 
über 65 Jahren und ggf. Personen unter 18 Jahren bestehen, betrug im Jahr 2003 67 %. Der 
Anteil des Einkommens aus der betrieblichen und privaten Altersvorsorge war unter 5 %, auch 
wenn eine finanzielle Unterstützung z.B. von Kindern mit diesem Einkommen zusammenge­
rechnet wird. Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Wohlfahrt, Zusammenfassung des 
Ergebnisses der Grunduntersuchung über das Leben der Bevölkerung (2003), Tabelle 4.

274 Vom 26.6.2001 (BGBl. I, S. 1310).
275 Gesetz Nr. 18 aus dem Jahr 2000 und Gesetz Nr. 104 aus dem Jahr 2004.
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